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2022 
15. Änderung 

der Satzung der Kommunalen 
Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe 

Vom 21. November 1995 

Aufgrund des § 13 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über die 
kommunalen Versorgungskassen und Zusatzversor­
gungskassen im Lande Nordrhein-Westfalen (VKZVKG) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. November 
1984 (Gv. NW. S. 694) hat der Kassenausschuß der 
Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe 
in seiner Sitzung am 21. November 1995 wie folgt 
beschlossen: 

§ 1 
Änderung der Satzung 

Die Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse 
Westfalen-Lippe vom 22. März 1967 (GV. NW. S. 203), 
zuletzt geändert durch die Satzung vom 11. Juni 1992 (GV. 
NW. S. 300), wird wie folgt geändert: 

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) In § 34b werden die Worte "und VOITuhestand" 
gestrichen. 

b) In § 75 wird das Wort "Bescheiden" durch das 
Wort "Entscheidungen" ersetzt. 

e) § 77 erhält folgende Fassung: ,,(weggefallen)" 

d) § 101 erhält folgende Fassung: " (weggefallen) " 

e) In § 105 werden die Worte ,,§§ 36 und 37" durch 
die Worte ,,§§ 34, 34a, 34b" ersetzt. 

f) Hinter § 105 werden die Worte ,,§ 105a Über­
gangsregelung zu § 35 a" eingefügt. 

g) Die §§ 105a und 105b werden die §§ 105b und 
105c. 

h) Hinter § 107 werden die Worte eingefügt: 
,,§ 107a Einmalzahlung und Anpassung 1992 
§ 107 bAnpassung 1994 
§ 107 c Einmalzahlung 1995" 

1.1 In § 4 Abs. 5 werden die Worte ,,22 bis 24 und 25 
Abs. 1" durch die Worte ,,30 bis 33" ersetzt. 

1.2 In § 5 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe h werden das Wort 
"Bescheide" durch das Wort "Entscheidungen" und 
die Worte ,.(§ 77)" durch die Worte ,.(§ 76 Abs. 3 
Satz 2)" ersetzt. 

1.3 § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte "der Innenmini­
ster" durch die Worte "das Innenministerium" 
ersetzt .. 

b) In Absatz 2 wird das Wort "Innenministers" 
durch das Wort "Innenministeriums" und das 
Wort "Innenminister" durch das Wort "Innen­
ministerium" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Worte "den Innenmini­
ster" durch die Worte "das Innenministerium" 
ersetzt. 

1.4 § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b werden die Worte 
"oder Abs. 5a oder des § 34b Abs. 5" gestrichen. 

b) Absatz 5 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 
"c) der Bezug einer Teilrente nach § 42 SGB VI 

bei einer Teilzeitbeschäftigung" 

2 § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird wie folgt geändert: 
al) Im Eingangsteil werden die Worte "Ver­

pflichtungen aus" durch die Worte "Ver­
pflichtungen aufgrund von" ersetzt. 

b l) Es wird folgender Buchstabe beingefügt: 

"b) Leistungsansprüchen von Personen, 
bei denen der Versicherungsfall in 
einer beitragsfreien Versicherung 
eingetreten ist, die auf einer Pflicht­
versicherung über das ausgeschie­
dene Mitglied beruht," 

Cl) Der bisherige Buchstabe b wird Buch­
stabe c und erhält folgende Fassung: 
"c) Leistungsansprüchen von Hinter­

bliebenen von in den Buchstaben a 
und b genannten Personen," 

d l ) Es werden folgende Buchstaben d und e 
eingefügt: 
"d) Anwartschaften aus beitragsfreien 

Versicherungen im Sinne des Buch­
staben b, die beim Ausscheiden des 
Mitglieds schon bestanden haben 
oder die mit dem Ausscheiden des 
Mitglieds entstehen, 

e) Anwartschaften von Personen, die 
beim Ausscheiden des Mitglieds bei­
tragsfrei versichert im Sinne des 
Buchstaben b waren oder die mit 
dem Ausscheiden beitragsfrei versi­
chert werden, deren Pflichtversiche­
rung im Zeitpunkt des Eintritts des 
Versicherungsfalles als aufrechter­
halten gilt," 

el) Der bisherige Buchstabe c wird Buch­
stabe f und es werden die Worte "in 
Buchstabe a" durch die Worte "in den 
Buchstaben a, b, d und c" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "Leistungs­
ansprüche" die Worte "und Anwartschaften" 
eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten 
"andere Mitglieder" die Worte", auf das oder auf 
die die Aufgaben des früheren Mitglieds überge­
gangen sind," eingefügt. 

c) In Absatz 3 werden die Worte "wenn die am 
Ersten des 36. Monats vor dem Ausscheiden vom 
Mitglied wahrgenommenen Aufgaben des ausge­
schiedenen Mitglieds von einem anderen Mitglied 
oder mehreren anderen Mitgliedern übernommen 
wurden oder" gestrichen. 

3 § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird Satz 3 gestrichen. 

b) In Absatz 3 Buchstabe d wird das Wort "Bundes­
bahn-Versicherungsanstalt" durch "Bahnversi­
cherungsanstalt" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Buchstabe k wird das Wort "Arbeit­
nehmer" durch das Wort "Beschäftigter" ersetzt. 

4 In § 26 Satz 1 Buchstabe b werden die Worte", 5 und 
5a" durch die Worte "und 5" ersetzt. 

5 In § 28 wird Absatz 5 a gestrichen. 

5.1 In § 30 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe e wird das Wort "der" 
durch das Wort "die" ersetzt. 

6 § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 b Satz 4 erhält folgende Fassung: 
"Der Nettoversorgungssatz beträgt mindestens 
45 v.R." 

b) Absatz 3c wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

al) In den Buchstaben a und b werden je­
weils die Worte ,,(ohne Kirchenlohn­
steuer" gestrichen. 

b 1) In Buchstabe c werden nach dem Wort 
"Krankenversicherung," die Worte "zur 
sozialen Pflegeversicherung," eingefügt. 
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bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Lohnsteuer im Sinne dieser Satzung ist die 
Lohnsteuer für Monatsbezügc (zuzüglich des 
Solidaritätszuschlags) - ausgenommen die 
Kirchenlohnsteuer; zugrunde zu legen ist die 
allgemeine Lohnsteuertabelle. " 

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort "Kranken­
versicherung," die Worte "der sozialen Pfle­
geversicherung," eingefügt. 

7 § 33 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
werden jeweils die Worte "Satz 1" gestri­
chen. 

bb) In Satz 2 werden nach den Worten "Abs. 2" 
die Worte "Satz 1" eingefügt. 

b) In Absatz 3 werden nach den Worten "Absatzes 
2" die Worte "Satz 1" eingefügt. 

8 § 34 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte '" deren 
Versorgungsbezügen ein Ortszuschlag nicht zu­
grunde liegt," gestrichen und nach den Worten 
"vermindert haben" der Punkt durch ein Semiko­
lon ersetzt und die Worte "bei den vor dem 
1. April 1995 eingetretenen Erhöhungen sind die 
Vomhundertsätze maßgebend, die für die Versor­
gungsempfänger des Bundes festgelegt sind, de­
ren Versorgungsbezügen ein Ortszuschlag nicht 
zugrunde liegt." eingefügt. 

b) In Absatz 6 Satz 1 werden die Worte "und 5a" 
gestrichen. 

9 § 34a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe a werden die Worte "nach 
dem 31. Dezember 1981" gestrichen. 

b) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Worten ,,§ 32 
Abs. 2 und 3" und den Worten ,,§ 32 Abs. 3b" 
jeweils die Worte "bzw. § 100 Abs. 3" eingefügt. 

10 § 34 b wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Worte "und Vorru­
hestand " gestrichen. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Die Buchstabenbezeichnung "a)" sowie die 
Worte "b) nach dem 30. April 1984 auf Grund 
einer Regelung im Sinne des § 28 Abs. 5a aus 
dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist 
(Vorruhestand)," werden gestrichen. 

bb) Die Zahl ,,5" wird durch die Zahl ,,4" ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 erhält folgende Fassung: 
"Bei Anwendung des § 33 Abs. 2 sind die 
Zeiten der Beurlaubung unberücksichtigt zu 
lassen. 

bb) In Satz 2 werden die Worte "In den Fällen des 
Absatzes 1 Buchstabe a gilt Satz 1 nicht" 
durch die Worte "Satz 1 gilt nicht" ersetzt. 

d) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Bei der Errechnung der Gesamtversorgung 
ist § 34a entsprechend anzuwenden mit der 
Maßgabe, daß 

a) bei der Anwendung des Absatzes 3 Satz 2 
Buchstabe c die Zahl der Umlagemonate um 
die Zahl der Monate einer Beurlaubung zu 
erhöhen ist, 

b) beL der Anwendung des Absatzes 5 die Zeit der 
Beurlaubpng zusätzlich als gesamtversor­
gungsfähige Zeit zu berücksichtigen ist." 

e) Absatz 5 wird gestrichen. 

11 § 35 a wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nummer 2 werden die Worte ,,; § 34a gilt 
nicht" gestrichen. 

bb) Nummer 3 erhält folgenden Wortlaut: 
"War der Versicherungsrentenberechtigte 
während des nach Nummer 1 maßgebenden 
Zeitraumes teilzeitbeschäftigt (§ 34a), ist für 
jeden Versicherungsabschnitt ein Beschäf­
tigungsquotient und für das maßgebende 
Arbeitsverhältnis ein Gesamtbeschäfti­
gungsquotient zu bilden (§ 34 a Abs. 2 und 3). 
War der Versicherungsrentenberechtigte 
während des nach § 34 für die Berechnung 
des gesamtversorgungsfähigen Entgelts maß­
gebenden Berechnungszeitraumes teilzeitbe­
schäftigt, gilt für die Ermittlung des Entgelts 
im Sinne der Nummer 2 § 34a Abs. 4 sinnge­
mäß. Entgelt im Sinne der Nummer ist das 
entsprechend dem Gesamtbeschäftigungs­
quotienten herabgesetzte Entgelt." 

b) In Satz 2 werden die Worte ,,1 und 2" durch die 
Worte ,,1 bis 3" ersetzt. 

12 § 40 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird das Zitat ,,§ 105a" durch 
das Zitat ,,§ 105 b" ersetzt. 

b) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a Doppelbuchstabe bb werden 
die Worte ,,§ 67 Nr. 5 oder 6" durch die Worte 
,,§ 67 Nr. 5 oder 6 oder des § 82 Satz 1 Nr. 6 
oder 7 oder Satz 2 Nr. 3" ersetzt. 

bb) In den Buchstaben c und d werden je­
weils nach dem Zitat ,,§ 31 Abs. 2" die Worte 
"Satz 1" gestrichen. 

cc) In Buchstabe e wird das Zitat ,,§ 105a" durch 
das Zitat ,,§ 105 b" ersetzt. 

13 § 41 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte "aus der gesetzlichen Rentenversi­
cherung" werden durch die Worte "aus der 
Versicherung des Verstorbenen in der gesetz­
lichen Rentenversicherung" ersetzt. 

bb) In Doppelbuchstabe aa wird vor der Zahl 
,,93" die Zahl ,,92," eingefügt. 

b) In den Buchstaben c und d werden jeweils nach 
dem Zitat ,,§ 31 Abs. 2" die Worte "Satz 1" 
gestrichen. 

14 § 46a wird wie folgt geändert; 

a) Absatz 2 Buchstabe a erhält folgeride Fassung: 
"a) die Lohnsteuer (§ 32 Abs. :i c Satz 2), die 

Beitragssätze und Beitragsbemessungsgren­
zen, die am Tag des Beginns der neu berech­
neten Versorgungsrente (§ 52 Abs. 3) gelten, 
und" 

b) Es wird folgender Absatz 3a eingefügt: 
,,(3a) Ist eine nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a 
Dbppelbuchstabe aa berücksichtigte Zurech­
nungszeit in der gesetzlichen Renteriversicherung 
zur Anrechnungszeit (§ 58 Abs. 1 Nr. 5 SGB VI) 
geworden, verbleibt es, wenn dies günstiger ist, 
bei der bisherigen Anrechnung als Zurechnungs­
zeit. " 

15 § 47 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte", deren Versorgungs­
bezügen ein Ortszuschlag nicht zugrunde liegt," 
gestrichen. 

b) Satz 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 
"a) Die Lohnsteuer (§ 32 Abs. 3 c Satz 2), die 

Beitragssätze und Beitragsbemessungsgren­
zen, die im Anpassungszeitpunkt gelten, 
und" 
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16 In § 50 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte "Zugang des 
Rentenbescheides" durch die Worte "Zugang der 
Rentenfestsetzung" ersetzt. 

17 In § 52 Abs. 2 wird das Zitat,,§ 105a" durch das Zitat 
,,§ l05b" ersetzt. 

18 In § 52a Abs. 1 Buchstabe b werden die Worte "und 
der Versicherungsrentenberechtigte" gestrichen. 

19 § 54 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) lAnsp~chsberechtigte sind verpflichtet, der 
Kasse eine Anderung ihrer Anschriften sowie jede 
Änderung von Verhältnissen, die ihren Anspruch 
dem Grunde oder der Höhe nach berühren können, 
sofort schriftlich mitzuteilen. 2Insbesondere sind 
mitzuteilen 

1. bei Renten aus eigener Versicherung 
a) die Festsetzung oder Neufestsetzung der Rente 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit 
Ausnahme der jährlichen Anpassungen (§ 65 
5GB VI), 

b) die Versagung der Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der Verzicht auf die 
Auszahlung solcher Leistungen, 

c) die Beendigung der Rentenzahlung aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung, 

d) der Wegfall der Berufs- oder Erwerbsunfähig­
keit, 

e) die Verlegung des Wohnsitzes oder des dauern­
den Aufenthalts ins Ausland, 

f) der Bezug von Krankengeld aus der gesetzli­
chen Krankenversicherung, 

g) die Gewährung einer Hinterbliebenenrente 
durch eine andere Zusatzversorgungseinrich­
tung, 

h) Versorgungsbezüge und versorgungsähnliche 
Bezüge (auch Hinterbliebenenbezüge) aus ei­
nem Arbeitsverhältnis bei einem öffentlichen 
Arbeitgeber (§ 55 Abs. 5), 
sowie darüber hinaus 

i) bei Berufsunfähigkeit alle Arbeitseinkünfte, 
die monatlich ein Siebtel der monatlichen 
Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) übersteigen, 

k) bei Erwerbsunfähigkeit alle Einkünfte aus 
unselbständiger und selbständiger Tätigkeit, 

1) bei Bezug vorzeitiger Altersrente ohne ent­
sprechende Leistungen aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung alle Einkünfte aus unselb­
ständiger oder selbständiger Tätigkeit, soweit 
sie monatlich ein Siebtel der monatlichen 
Bezugsgröße (§ 185GB IV) übersteigen; 

2. bei Witwen- und Witwerrenten 
a) die Festsetzung oder Neufestsetzung der Rente 

aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit 
Ausnahme der jährlichen Anpassungen (§ 65 
5GB VI), 

b) die Versagung der Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der Verzicht auf die 
Auszahlung solcher Leistungen, 

c) die Beendigung der Rentenzahlung aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung, 

d) die Wiederverheiratung, 
e) die Verlegung des Wohnsitzes oder des dauern­

den Aufenthalts ins Ausland, 
f) die Gewährung einer Versorgungsrente aus 

eigener Versicherung von einer anderen Zu­
satzversorgungseinrichtung, 

g) Versorgungsbezüge und versorgungsähnliche 
Bezüge aus einem Arbeitsverhältnis des Ver­
storbenen oder aus einem eigenen Arbeitsver­
hältnis bei einem öffentlichen Arbeitgeber 
(§ 55 Abs_ 5), 

h) bei Bezug einer Versorgungsrente für geschie­
dene Ehegatten die Gewährung einer Grund­
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz, 

i) bei Bezug einer wiederaufgelebten Witwen­
rente alle Unterhaltsansprüche sowie Leistun­
gen aus der gesetzlichen Renten- und Unfall­
versicherung, der Beamtenversorgung oder aus 
einer anderen Zusatzversorgung oder betrieb­
lichen Altersversorgung, 

k) bei Bezug von kleiner Witwen- oder Witwer­
rente alle Arbeitseinkünfte, die monatlich ein 
Siebtel der monatlichen Bezugsgröße (§ 18 
5GB IV) übersteigen; 

3. bei Waisenrenten 

a) die Festsetzung oder Neufestsetzung der Rente 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung mit 
Ausnahme der jährlichen Anpassungen (§ 65 
5GB VI), 

b) die Versagung der Rente aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung und der Verzicht auf die 
Auszahlung solcher Leistungen, 

c) die Beendigung der Rentenzahlung aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung, 

d) das Ende der Schul- oder Berufsausbildung 
oder eines freiwilligen sozialen Jahres oder der 
Wegfall der Unterhaltsbedürftigkeit, wenn das 
18. Lebensjahr vollendet ist, 

e) die Verlegung des Wohnsitzes oder des dauern­
den Aufenthalts ins Ausland, 

f) Versorgungsbezüge und versorgungsähnliche 
Bezüge aus einem Arbeitsverhältnis des Ver­
storbenen bei einem öffentlichen Arbeitgeber 
(§ 55 Abs. 5). 

3Soweit nur eine Versicherungsrente bezogen wird, 
entfällt die Verpflichtung zu Angaben nach Num­
mer 1 Buchstabe bund f bis I, Nummer 2 Buch­
stabe bund f bis k, Nummer 3 Buchstabe bund f." 

20 § 55 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 werden nach dem Zitat .. §§ 31 Abs. 2" 
die Worte "Satz 1" gestrichen. 

b) In Absatz 3a Buchstabe b werden die Worte .. § 67 
Nr. 5 oder 6" durch die Worte ,,§ 67 Nr. 5 oder 6 
oder nach § 82 Satz 1 Nr. 6 oder 7 oder Satz 2 
Nr. 3" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aal In Satz 1 werden die Worte "jeglicher Arbeits­
einkünfte, soweit diese" durch die Worte 
"des Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkom­
mens (§§ 14, 155GB IV), soweit dieses" und 
das Wort "übersteigen" durch das Wort 
"übersteigt" ersetzt. 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

"Einkommen, das nach § 97 SGB VI auf die 
Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche­
rung angerechnet wird, bleibt unberücksich­
tigt." 

d) Absatz 4 a wird wie folgt geändert: 

aal Nach dem Wort .. ruht" werden die Worte 
"bis zum Ablauf des Monats, in dem er das 
65. Lebensjahr vollendet" eingefügt. 

bb) Die Worte .. aus einer Beschäftigung oder 
selbständigen Tätigkeit" werden durch die 
Worte ,,(§§ 14, 155GB IV)", das Wort "über­
schreitet" durch das Wort .. übersteigt" und 
das Wort "überschreitenden" durch das Wort 
"übersteigenden" ersetzt. 

e) In Absatz 4b Satz 1 werden die Worte "aus einem 
Beschäftigungsverhältnis" und die Worte "aus 
einer selbständigen Tätigkeit" gestrichen und 
nach den Worten "oder Arbeitseinkommen" die 
Worte ,,(§§ 14, 15 SGB IV)" eingefügt. 

f) In den Absätzen 2, 3, 4, 5 und 6 werden die Worte 
'" unbeschadet des Absatzes 7," gestrichen. 
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21 § 59 erhält folgende Fassung: 

.. § 59 
Ausschlußfristen 

(1) 1 Der Anspruch auf Versorgungsrente und 
Versicherungsrente für einen Zeitraum, der mehr 
als zwei Jahre vor dem Ersten des Monats liegt, in 
dem der Antrag bei der Kasse eingegangen ist, 
kann nicht mehr geltend gemacht werden (Aus­
schlußfrist). 2Dem Antrag steht eine Mitt~ilung 
des Berechtigten gleich, die zu einem höheren 
Anspruch führt. 

(2) • Der Anspruch auf Sterbegeld nach § 49 Abs. 1 
bis 3 oder auf Ersatz der Bestattungskosten nach 
§ 49 Abs. 5 sowie der Anspruch auf Abfindung 
nach § 50 Abs. 1 ist innerhalb einer Ausschlußfrist 
von zwei Jahren seit Entstehen des Anspruchs 
schriftlich bei der Kasse geltend zu machen. 2 Der 
Anspruch auf Auszahlung von Leistungen nach 
§ 53 Abs. 5 ist innerhalb einer Ausschlußfrist von 
zwei Jahren seit dem Tode des Leistungsberech­
tigten schriftlich bei der Kasse geltend zu ma­
chen. 

(3) 1 Die Beanstandung, die nach § 74 mitgeteilte 
laufende monatliche Versorungsrente oder Versi­
cherungsrente sei nicht oder nicht in der zugebil­
ligten Höhe ausgezahlt worden, ist nur schriftlich 
und innerhalb einer Ausschlußfrist von einem 
Jahr zulässig; die Frist beginnt mit dem Ersten 
des Monats, für den die Versorgungsrente oder 
Versicherungsrente zu zahlen ist. 2 Die Beanstan­
dung, eine Rentennachzahlung, ein Sterbegeld, 
ein Bestattungskostenersatz, eine Abfindung, 
eine Beitragserstattung oder eine Rückzahlung 
sei nicht oder nicht in der zugebilligten Höhe 
ausgezahlt worden, ist nur scbrtftlich und inner­
halb einer Ausschlußfrist von einem Jahr nach 
Zugang der Entscheidung (§ 74) zulässig." 

22 In § 60 Abs. 8 Satz 3 wurde nach dem Wort "kom­
munalen" die Worte "und kirchlichen" ergänzt. 

23 In § 68 Abs. 2 werden nach dem Wort "kommunalen" 
die Worte "und kirchlichen" eingefügt. Das Wort 
"Bundesbahn-Versicherungsanstalt" durch "Bahn­
versicherungsanstalt" ersetzt. 

24 § 71 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aal Die Worte "einen Deckungsabschnitt von 

zehn Jahren" werden durch die Worte "den 
Deckungsabschnitt" ersetzt. 

bb) Der Punkt hinter Satz 1 wird gestrichen und 
folgender Halbsatz angefügt: 
,,; der Deckungsabschnitt soll so bemessen 
werden, daß die voraussichtlichen Verpflich­
tungen der Kasse dauerhaft erfüllt werden 
können; er darf jedoch zehn Jahre nicht 
unterschreiten. " 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte ,,§§ 40, 41" 
durch die Worte ,,§§ 43, 44" ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden nach dem Wort "kommuna­
len" die Worte "und kirchlichen" eingefügt. 

25.1 § 72 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe b wird die Zahl ,,66" durch die Zahl 
,,79" ersetzt. 

b) In Buchstabe d wird die Zahl ,,80" durch die Zahl 
,,93" ersetzt. 

c) In Buchstabe e wird die Zahl ,,81" durch die Zahl 
,,94" ersetzt. 

d) In Buchstabe g wird Satz 2 gestrichen. Vor Satz 1 
entfällt die Satzbezeichnung ,,1". 

e) In Buchstabe h wird die Zahl ,,67" durch die Zahl 
,,80" ersetzt. 

25.2 Die §§ 74 bis 76 erhalten folgende Fassung: 

,,§ 74 
Entscheidung 

1 Die Kasse entscheidet schriftlich über den Antrag. 
2 Wird eine Leistung gewährt, so sind ihre Höhe, die 
Art der Berechnung und ihr Beginn anzugeben. 
3Wird eine Leistung abgelehnt oder die Zahlung 
einer Rente eingestellt, so ist dies zu begründen. 

§ 75 
Berichtigung von Entscheidungen 

Stellt sich nachträglich heraus, daß die Entschei­
dung auf unrichtigen Voraussetzungen beruht, kann 
die Kasse die unrichtige Entscheidung aufheben und 
eine neue Entscheidung treffen. 

§ 76 
Einspruch 

(1) 1 Gegen Entscheidungen der Kasse ist auch der 
Einspruch zulässig. 2Er ist innerhalb eines Monats 
nach Zugang der Entscheidung schriftlich oder zur 
Niederschrift der Kasse einzureichen und zu be­
gründen. 3Der Einspruch hat keine aufschiebende 
Wirkung. 

(2) Das Einspruchsverfahren ist kostenfrei; die Kasse 
erstattet keine Kosten, auch wenn dem Einspruch 
stattgegeben wird. 

(3) 1 Hält die Kasse den Einspruch für begründet, so 
hilft sie ihm ab. 2Andernfalls entscheidet der Kas­
senausschuß. " 

25.3 § 77 wird unter Beibehaltung des Paragraphen 
gestrichen. 

26 § 87 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird gestrichen. 

b) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 2 bis 4. 

c) In Satz 2 (neu) werden die Worte "Die Sätze 1 
und 2 gelten" durch die Worte "Satz 1 gilt" 
ersetzt. 

d) In Satz 4 (neu) werden die Worte ", Abs. 5 
und 5a" durch die Worte "und Abs. 5" ersetzt. 

27 In § 93 Satz 1 werden jeweils nach den Zitaten ,,40 
Abs. 3" und ,,41 Abs. 5" die Worte "Satz 1" eingefügt. 

28 In § 93 a Abs. 1 Satz 1 werden jeweils nach den 
Zitaten ,,40 Abs. 3" und ,,41 Abs. 5" die Worte 
"Satz 1" eingefügt. 

29 § 100 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c wird wie folgt 
geändert: 

aal In Doppelbuchstabe aa erhält der erste Spie­
gelstrich folgende Fassung: 
,,- Buchstabe a die der Ennittlung der ge­

setzlichen Rente zugrundeliegenden Ver­
sicherungszeiten nicht um Kindererzie­
hungszeiten vermindert und die Zurech­
nungszeit bis zum Ende des Kalender­
monats, in dem der Versorgungsrenten­
berechtigte das 55. Lebensjahr vollenden 
würde, nicht erhöht und Zurechnungs­
zeiten für die Zeit nach dem vollendeten 
55. Lebensjahr nicht berücksichtigt wer­
den und bei der Ermittlung der Hälfte 
sich ergebende Teilmonate auf volle Mo­
nate aufzurunden sind," 

bb) Es wird folgender Doppelbuchstabe bb ein­
gefügt: 
"bb) bei Anwendung des Absatze:; 2 Satz 2 

als Zurechnungszeit nur die Kalender­
monate vom Monat des Beginns der 
Versorgungsrente bis zum Ende des 
Kalendennonats, in dem der Versor­
gungsrentenberechtigte das 55. Lebens­
jahr vollenden würde, zur Hälfte als 
gesamtversorgungsfähige Zeit berück-
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sichtigt werden und bei der Ermittlung 
der Hälfte sich ergebende Teilmonate 
auf volle Monate aufzurunden sind," 

ce) Der bisherige Doppelbuchstabe bb wird 
Doppelbuchstabe ce und es werden die Worte 
"Absatz 4 in folgender Fassung anzuwenden 
ist: 

durch die Worte "die Absätze 3 und 4 in 
folgender Fassung anzuwenden sind: 
,,(3) lFür die Berechnung der Zeiten nach 
Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a sind die Zeiten 
des Doppelbuchstaben bb dieser Vorschrift 
nach Monaten und Tagen zusammenzuzäh­
len. 2Je 30 Tage sind ein Monat, ein verblei­
bender Rest ist als voller Monat zu werten. 
3Der so ermittelten Zeit sind die Monate nach 
Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a Doppelbuch­
stabe aa hinzuzurechnen. 4Von der Summe 
dieser Zeiten sind die Zeiten nach Absatz 1 
abzuziehen. 5Der verbleibende Rest ist zu 
halbieren und ggf. auf volle Monate aufzu­
runden. 6Die Sätze 1, 2 und 5 gelten für die 
Berechnung der Zeiten nach Absatz 2 Satz 1 
Buchstabe b und Satz 2 entsprechend. 
ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
,,2Als Unterbrechung im Sinne des Satzes 1 gelten 
nicht die Zeit des Bezugs einer Versorgungsrente, 
in den Fällen des § 28 Abs. 3 Satz 1 Buchstaben a 
und b die Zeiten einer Unterbrechung des Ar­
b~itsv~rhältnisses, in den Fällen des § 28 Abs. 5 
dIe ZeIt von der Beendigung des Arbeitsverhält­
nisses bis zum Eintritt des Versicherungsfalles." 

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
,,(3) 1 Hat die Pflichtversicherung spätestens am 
31. Dezember 1991 begonnen und bis zum Eintritt 
des Versicherungsfalles ununterbrochen bestan­
den (Absatz 2 Satz 2 gilt) und fällt der Pflichtver­
sicherte nicht unter Absatz 2, ist zusätzlich zu 
dem nach § 32 Abs. 2 bis 3c ermittelten Brutto­
und Nettoversorgungssatz der Brutto- und Netto­
versorgungssatz zu ermitteln, der sich ergeben 
hätte, wenn die Versorgungsrente am 31. De­
zember 1991 begonnen hätte. 2 Dabei ist als ge­
samtversorgungsfähige Zeit die Zahl von Mona­
ten zugrunde zu legen, die sich ergibt, wenn von 
der gesamtversorgungsfähigen Zeit nach § 33 
a) die Monate, die zwischen dem 31. Dezember 

1991 und dem Tag des erstmaligen Beginns der 
Versorgungsrente liegen - jedoch ohne die 
Monate, ~ie Kindererziehungszeiten (§§ 56,249 
SGB VI) 1. S. d. § 33 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a 
Doppelbuchstabe aa und Zeiten nach § 33 
Abs. 2 a sind -, und 

b) nach § 33 Abs. 2 Satz 1 Buchstabe a Doppel­
buchstabe aa oder Satz 2 berücksichtigte 30 
Zurechnungszeiten 

abgezogen werden. 
3~ei einer Neuberechnung nach § 46a sind auch 31 
dIe Umlagemonate, die nach dem erstmaligen 
Beginn der Versorgungsrente liegen, abzuziehen. 
41n den Fällen des Satzes 2 Buchstabe b sind der 
nach den Sätzen 2 und 3 ermittelten gesamtver­
sorgungsfähigen Zeit die Monate hinzuzurech-
nen, die sich ergeben, wenn die Zeit vom Ablauf 
des Monats, in dem der Versicherungsfall einge­
treten ist, bis zum Ablauf des Monats, in dem der 
Versorgungsrentenberechtigte das 55. Lebensjahr 
vollendet, zur Hälfte berücksichtigt wird. 
5Für jedes Jahr der in Satz 2 Buchstabe a und 
Satz 3 genannten Zeiten ist der zusätzlich ermit­
telte 
a) Bruttoversorgungssatz um 1 v.H. bis zu 75 v.H., 
b) Nettoversorgungssatz um 1,15 v.H. bis zu 

91,75 v.H. zu erhöhen; § 33 Abs. 4 ist anzuwen­
den. 

6Ergibt sich nach Anwendung der Sätze 2 bis 4 in 
Fällen des § 32 

a) Abs. 2 Satz 1 eine gesamtversorgungsfähige 
Zeit von weniger als zehn Jahren, 

b) Abs. 3 Satz 1 eine gesamtversorgungsfähige 
Zeit von weniger als fünf Jahren, 

ist bei Anwendung des Satzes 5 von der Summe 
der in Satz 2 Buchstabe a und Satz 3 genannten 
Zeit die Differenz zwischen zehn bzw. fünf 
Jahren und der gesamtversorgungsfähigen Zeit 
abzuziehen. 
71st der zusätzlich ermittelte Brutto- bzw. Netto­
versorgungssatz günstiger als der nach § 32 Abs. 2 
bis 3 c ermittelte, ist er der Berechnung der 
Versorgungsrente zugrunde zu legen. sIn diesen 
Fällen gilt, wenn diese Vorschrift eingreift, § 32 
Abs. 4 mit der Maßgabe, daß die Gesamtversor­
gung 80 v. H. beträgt." 

d) Es wird folgender Absatz 3 a neu eingefügt: 

,,(3a) IVersorgungsrenten, denen ein Versiche­
rungsfall wegen Berufsunfähigkeit oder Er­
werbsunfähigkeit zugrunde liegt und die nach 
dem 31. Dezember 1991 und vor dem L April 1995 
begonnen haben, sind auf den 1. April 1995 gemäß 
§ 46a neu zu berechnen; dabei sind bei Anwen­
dung des § 32 Abs. 3 c der Solidaritätszuschlag 
und der Beitrag zur sozialen Pflegeversicherung 
unberücksichtigt zu lassen. 2Erreicht die neu 
berechnete Versorgungsrente nicht den Betrag, 
der für März 1995 zugestanden hat oder hätte, 
wird der Differenzbetrag neben der Versorgungs­
rente als Besitzstandszulage gezahlt. 3Diese gilt 
a~s Versorgungsrente im Sinne der Satzung, 
mmmt jedoch an Erhöhungen nach § 47 Abs. 1 
nicht teil. 4Die Besitzstandszulage vermindert 
sich, beginnend mit der zum 1. Mai 1995 erfolgen­
den Anpassung, bei jeder Anpassung nach § 47 
Abs. 1 jeweils um die Hälfte des Betrages, der sich 
als Erhöhung der Gesamtversorgung aus der 
Anpassung ergeben hat. 5Steht dem Versorgungs­
rentenberechtigten aufgrund des § 104 ein Aus­
gleichsbetrag zu, der noch abzubauen ist, beginnt 
die Verminderung der Besitzstandszulage mit der 
Anpassung, die auf die Anpassung folgt, durch 
die der Ausgleichsbetrag gänzlich abgebaut wor­
den ist. 6Die Sätze 1 bis 5 gelten für Hinterblie­
bene eines vor dem 1. April 1995 verstorbenen 
Pflichtversicherten oder Versorgungsrentenbe­
rechtigten sinngemäß. 71st ein Versorgungsren­
tenberechtigter, dem eine Besitzstandszulage zu­
gestanden hat, verstorben, gilt für seine Hinter­
bliebenen § 104 Abs. 4 Satz 1, 2 und 4 sinngemäß. 
81st eine Versorgungsrente aus sonstigen Grün­
den nach § 46 a - ausgenommen die Fälle des 
Absatzes 1 Satz 1 Buchstabe f des Entstehens 
eines neuen Anspruchs auf Versorgungsrente für 
Waisen - neu zu berechnen, entfällt die Besitz­
standszulage. " 

§ 101 wird unter Beibehaltung der Paragraphenbe­
zeichnung gestrichen. 

§ 104 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte "gilt § 32 Abs. 3b 
in der Fassung des § 100 Abs. 1" durch die 
Worte "wird für den Tag des Beginns der 
Versorgungsrente (§ 52) die Versorgungsrente 
auch ohne Berücksichtigung des § 32 Abs. 3a 
bis 3 c, jedoch unter Anwendung des § 32 
Abs. 2 und Abs. 3 in der Fassung des § 100 
Abs. 1 sowie des § 34 Abs. 4 in der am 31. De­
zember 1984 geltenden Fassung berechnet" 
ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte", Abs. 5 und 5a" 
durch die Worte "und Abs. 5" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aal Satz 1 wird gestrichen. 

bb) Die Sätze 2 bis 9 werden Sätze 1 bis 8. 

cc) In Satz 1 (neu) werden die Worte "Satz 1" 
durch die Worte "Absatz 1 Satz 1" ersetzt. 
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dd) In Satz 7 (neu) werden jeweils die Worte 
"Satzes 7" durch die Worte "Satzes 6" er­
setzt. 

c) Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
aa) In den Buchstaben a, bund c werden jeweils 

die Worte "Satz 3" durch die Worte "Satz 2" 
und die Worte "Satz 6" durch die Worte 
"Satz 5" ersetzt. 

bb) In Buchstabe d werden die Worte "Sätze 3 
und 6 bis 8" durch die Worte "Satz 2 und 5 
bis 7" ersetzt. 

d) In Absatz 4 Satz 3 und 4 werden jeweils die Worte 
"Satz 7" durch die Worte "Satz 6" ersetzt. 

32 § 105 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden das Wort "Tritt" durch das 
Wort "Ist" und das Wort "ein" durch das Wort 
"eingetreten" ersetzt. 

b) In Absatz 5 wird das Wort "Gesamtversorgungs­
satz" durch die Worte "Bruttoversorgungssatz 
und Nettoversorgungssatz" ersetzt. 

c) Es wird folgender Absatz 6 angefügt: 
,,(6) War der Pflichtversicherte seit dem 1. Januar 
1982 bis zum Eintritt des Versicherungsfalles 
ausschließlich mit dem Beschäftigungsquotien­
ten 1 pflichtversichert, ist § 34a nicht anzuwen­
den auf Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung, für 
die Pflichtbeiträge und Umlagen vor dem 1. Ja­
nuar 1982 entrichtet worden sind." 

d) Es wird folgender Absatz 7 angefügt: 
,,(7) Ist der Pflichtversicherte nach dem 30. April 
1984 aufgrund einer Vorruhestandsregelung aus 
dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden, gilt für die 
Berechnung der Gesamtversorgung § 34 b Abs. 3 
entsprechend für die Monate, die nach der Been­
digung des Arbeitsverhältnisses bis zum Eintritt 
des VerSicherungsfalles liegen." 

33 Es wird folgender § 105 a eingefügt: 

,,§ 105 a 
Übergangsregelung zu § 35 a 

§ 35a Satz 1 Nr. 3 wird nicht angewendet, wenn der 
erstmalige Rentenbeginn vor dem 1. April 1995 
liegt .. , 

§§ 34a, 34b) entsprechenden Vomhundertsatz des 
Betrages 

a) von 300 DM, wenn das gesamtversorgungsfähige 
Entgelt im Sinne des Satzes 1 mindestens 4100 
DM und nicht mehr als 5500 DM, 

b) von 375 DM, wenn das gesamtversorgungsfähige 
Entgelt im Sinne des Satzes 1 weniger als 
4100DM 

betragen hat. JDie Witwe erhält 60 v.H., die Halb­
waise 12 v.H. und die Vollwaise 20 v.H. des Betrages, 
der sich für den Verstorbenen nach Satz 2 ergeben 
hätte. 4In den Fällen des § 46 Abs. 3 und 4 ist für die 
Berechnung der Einmalzahlung nur der Anspruch 
auf Versorgungsrente maßgebend, der nicht ruht. 
5Die Einmalzahlung steht dem Versorgungsrenten­
berechtigten nicht zu, 

a) dessen Pflichtversicherung nach dem 30. April 
1992 geendet hat oder endet und 

b) dessen Versorgungsrente vor dem 1. Mai 1992 
begonnen hat oder beginnt, 

wenn mindestens einer der Monate Januar bis April 
1992 Umlagemonat ist. 6Ist die Versorgungsrente im 
Mai 1992 aufgrund des § 52 a Abs. 1 nicht gezahlt 
worden oder hat sie aufgrund des § 55 (ohne 
Berücksichtigung des Absatzes 7 dieser Vorschrift) 
in voller Höhe geruht, steht die Einmalzahlung nicht 
zu. 7Ist der Berechtigte vor der Auszahlung gestor­
ben, können nur seine versorgungsrentenberechtig­
ten Hinterbliebenen die Auszahlung verlangen. 8Die 
Zahlung an einen der Berechtigten befreit gegenüber 
allen Berechtigten. 

(2) Für die Anwendung des § 47 Abs. 1 Satz 1 und des 
§ 34 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Artikel 2 Abschnitt 1 § 2 
Abs. 7 BBV AnpG 92 gilt folgendes: 

a) Hat die Versorgungsrente vor dem 1. Mai 1992 
begonnen, ist Zeitpunkt der Anpassung der 1. Mai 
1992, wenn das gesamtversorgungsfähige Entgelt 
am 30. April 1992 den Betrag von 5500 DM nicht 
überschritten hat, in den übrigen Fällen der 
1. Juni 1992. 

b) Hat die Versorgungsrente erstmals im Mai 1992 
begonnen, sind die Entgelte nach § 34 Abs. 1 
Satz 2 zum 1. Mai 1992 zu erhöhen. Eine Anpas­
sung nach § 47 Abs. 1 Satz 1 findet in diesen 
Fällen zum 1. Juni 1992 nicht statt." 

34 Die bisherigen §§ 105a und 105 b werden §§ 105 bund 38 Es wird folgender § 107 beingefügt: 
105c. 

35 § 105 c Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

"b) Bei der Waise bleibt der Erhöhungsbetrag in der 
Höhe, in der er am 31. Dezember 1991 zustand, 
bei den auf die Gesamtversorgung anzurechnen­
den Bezügen unberücksichtigt; dies gilt nicht, 
soweit Einkommen nach § 97 SGB VI i. V. m. 
§ 314 Abs. 5 SGB VI angerechnet werden." 

35a In § 107 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte "Satz 7" 
durch die Worte "Satz 6" ersetzt. 

36 In § 107 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte ,,§ 104 Abs. 2 
Satz 7" durch die Worte ,,§ 104 Abs. 2 Satz 6" ersetzt. 

37 Es wird folgender § 107a eingefügt: 

,,§ 107a 
Einmalzahlung und Anpassung 1992 

(1) IDie Versorgungsrentenberechtigten und versor­
gungsrentenberechtigten Hinterbliebenen, deren 
Versorgungsrente spätestens am 1. Mai 1992 begon­
nen hat, haben Anspruch auf eine Einmalzahlung, 
wenn das für den Monat Mai 1992 - vor der 
Anpassung nach Absatz 2 ~ der Berechnung der 
Versorgungsrente zugrundeliegende gesamtversor­
gungsfähige Entgelt den Betrag von 5500 DM nicht 
überschritten hat. 2Als Einmalzahlung erhält der 
Versorgungsrentenberechtigte den dem für ihn maß­
gebenden Bruttoversorgungssatz (§ 32 ggf. i. V. m. 

,,§ I07b 
Anpassung 1994 

IHat die Versorgungsrente vor dem 1. Januar 1995 
begonnen, ist Zeitpunkt der Anpassung nach § 47 
Abs. 1 aufgrund der Erhöhung der maßgebenden 
Versorgungsbezüge durch das BBVAnpG 94 einheit­
lich der 1. Januar 1995. 2Dies gilt entsprechend für 
die Anwendung des § 32 Abs. 5 und des § 34 Abs. 1 
Satz 2." 

39 Es wird folgender § 107c eingefügt: 

,,§ 107c 
Einmalzahlung 1995 

IVersorgungsrentenberechtigte und versorgungsren­
tenberechtigte Hinterbliebene, deren Versorgungs­
rente spätestens am 1. April 1995 begonnen hat, 
haben Anspruch auf eine Einmalzahlung. 2Als 
Einmalzahlung erhält der Versorgungsrentenbe­
rechtigte den dem für ihn maßgebenden Bruttover­
sorungssatz (§ 32 ggf. i. V. m. §§ 34a, 34b) entspre­
chenden Vomhundertsatz des Betrages von 80 DM. 
3Die Witwe erhält 60 v.H., die Halbwaise 12 v.H. und 
die Vollwaise 20 v.H. des Betrages, der sich für den 
Verstorbenen nach Satz 2 ergeben hätte. 4In den 
Fällen des § 46 Abs. 3 und 4 ist für die Berechnung 
der Einmalzahlung nur der Anspruch auf Versor­
gungsrente maßgebend, der nicht ruht. 5Die Einmal­
zahlung steht dem Versorgungsrentenberechtigten 
nicht zu, dessen Pflichtversicherung nach dem 
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31. März 1995 geendet hat oder endet. 615t die 
Versorgungsrente im April 1995 aufgrund des § 52a 
Abs. 1 nicht gezahlt worden oder hat sie aufgrund 
des § 55 (ohne Berücksichtigung des Absatzes 7) in 
voller Höhe geruht, steht die Einmalzahlung nicht 
zu. 7 Stirbt der Berechtigte vor der Auszahlung, 
können nur seine versorgungsrentenberechtirten 
Hinterbliebenen die Auszahlung verlangen. Die 
Zahlung an einen der Berechtigten befreit gegenüber 
allen Berechtigten." 

§ 2 
Inkrafttreten 

1 Diese Satzungsänderung tritt am 1. April 1995 in 
Kraft. 2Abweichend hiervon treten in Kraft: 

a) § 1 Nr. 9 Buchstabe a (§ 34a Abs. 1) und § 1 NT. 29 
Buchstabe c (§ 105 Abs. 6) mit Wirkung vom 1. Januar 
1982 

b) § 1 Nr.ll (§ 35a), § 1 Nr. 30 (§ 105a) und § 1 Nr. 31 mit 
Wirkung vom 1. April 1991 

c) § 1 Nr. 13 (§ 41 Abs. 5), § 1 Nr. 26 Buchstabe a (§ 100 
Abs. 1) und § 1 Nr. 32 (§ 105 c) mit Wirkung vom 
1. Januar 1992 

d) § 1 Nr. 33 (§ 107a) mit Wirkung vom 1. Mai 1992 

e) § 1 Nr. 22 Buchstabe a (§ 71 Abs. 1) mit Wirkung vom 
16. Juni 1993 

f) § 1 Nr. 1.1 (§ 4 Abs. 5), § 1 Nr. 1.3 (§ 8) und § 1 Nr. 22.1 
(§ 72) mit Wirkung vom 17. Mai 1994 

g) § 1 Nr. 3 (§ 17 Abs. 1) mit Wirkung vom 1. September 
1994 

h) § 1 Nr. 34 (§ 107b) mit Wirkung vom 1. Oktober 1994 

i) § 1 Nr. 6 Buchstabe a (§ 32 Abs. 3b), § 1 Nr. 12 (§ 40), § 1 
Nr. 14 Buchstabe b (§ 46 a Abs. 3 a), § 1 Nr. 19 
Buchstabe b (§ 55 Abs. 3 a), § 1 Nr. 29 Buchstabe a und 
b (§ 105 Absätze 2 und 5) mit Wirkung vom 1. Januar 
1995. 

§ 3 
Bekanntmachung 

Die vorstehende 15. Änderung der Satzung der Kom­
munalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe wird 
aufgrund des § 21 VKZVKG hiermit öffentlich bekannt­
gemacht. 

Münster, den 4. Dezember 1995 

Der Leiter der 
Kommunalen Zusatzversorgungskasse 

Westfalen-Lippe 

In Vertretung 

John 
Landesrat 
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